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(54) Leuchtanzeigevorrichtung für die Anzeige von Signalen in Tunnels oder dergleichen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leucht-
anzeigevorrichtung (1) für die Anzeige von Signalen in
Tunnels oder dergleichen, mit einem ersten Trägerrah-
men (3), der zur Befestigung an einer Tunneldecke (2)
geeignet ist, einem zweiten Trägerrahmen (5), der zur
Aufnahme einer Mehrzahl von elektro-optischen Signal-
gebern (13), insbesondere LEDs dient, die so angeord-

net sind, dass sie wenigstens ein bestimmtes Signalbild
erzeugen können, wobei das Licht im Wesentlichen par-
allel bzw. leicht geneigt zur Fahrbahn des Tunnels in
Richtung ankommender Fahrzeuge ausgesendet wird.
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass eine geschlossene
Frontplatte (14) am zweiten Trägerrahmen (5) vorgese-
hen ist, die entsprechend den Signalgebern (13) Licht-
durchlässigkeitsbereiche (16) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leucht-
anzeigevorrichtung für die Anzeige von Signalen in Tun-
nels oder dergleichen. Unter "dergleichen" wird dabei ein
Ort begrenzter Platzmöglichkeit verstanden, wie bei-
spielsweise mit Decken überspannte Fahrbahnen, bei-
spielsweise mehrstöckige Brücken.
[0002] An derartigen Orten ist aufgrund des einge-
schränkten Platzangebots eine besonders kompakte An-
zeigevorrichtung gewünscht. Aus der EP 0 917 703 B1
der Anmelderin ist eine optische Anzeigevorrichtung be-
kannt, die bedeutende Vorteile hinsichtlich der Größen-
abmessungen liefert, indem eine Tragvorrichtung für die
Anzeigeelemente im Wesentlichen parallel zu einer vor-
gegebenen Bewegungsrichtung eines Beobachters aus-
gerichtet ist, wobei das Anzeigefeld aus mehreren von-
einander beabstandeten, der Reihenfolge entsprechend
darzustellenden Zeichen in Bewegungsrichtung hinter-
einander angeordneten Anzeigesegmenten gebildet ist,
wobei die Anzeigesegmente im Wesentlichen parallel
zur Flächennormalen der das Anzeigefeld aufnehmen-
den Tragvorrichtung oder um weniger als 45° gegenüber
der Flächennormalen geneigt angeordnet sind. Dadurch
wird der Vorteil einer sehr geringen Bauhöhe des Trag-
rahmens erreicht, da optisch aufgrund der Blickrichtung
von schräg unten der Eindruck einer zusammenhängen-
den Anzeigefläche entsteht.
[0003] Der Tragrahmen der Anzeigevorrichtung ge-
mäß EP 0 917 703 B1 ist dabei fest an der Tunneldecke
montiert, was jedoch bei erstmaliger Installation bei not-
wendigen Reparaturen und beim Austausch von einzel-
nen Anzeigesegmenten erhebliche Probleme mit sich
bringt.
[0004] In einer Weiterentwicklung wurde von der An-
melderin gemäß EP 1 653 430 A2 eine Tragvorrichtung
für Signalgeber entwickelt, mit einem ersten Trägerrah-
men, der zur Befestigung an einer Tunneldecke geeignet
ist, einem zweiten Trägerrahmen, der zur Aufnahme ei-
ner Mehrzahl von elektro-optischen Signalgebern, ins-
besondere LEDs, dient, die so angeordnet sind, dass sie
wenigstens ein bestimmtes Signalbild erzeugen können,
wobei das Licht im Wesentlichen parallel bzw. leicht ge-
neigt zur Fahrbahn des Tunnels in Richtung ankommen-
der Fahrzeuge ausgesendet wird.
[0005] Nachteilig hierbei ist, wie auch schon bei der
Anzeigevorrichtung des EP 0 017 703 B1 die stufenför-
mige Anordnung der einzelnen Signalgeber, insbeson-
dere im Hinblick auf deren Reinigung, da jede Stufe ein-
zeln gereinigt werden muss.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Leuchtanzeigevorrichtung der oben
beschriebenen Art derart zu verbessern, dass eine ein-
fache und schnelle Reinigung der Anzeigefläche ermög-
licht wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Dadurch, dass eine geschlossene Frontplatte

am zweiten Trägerrahmen vorgesehen ist, die entspre-
chend den Signalgebern Lichtdurchlässigkeitsbereiche
aufweist, wird erreicht, dass die Anzeigevorrichtung auf
einfachste Weise durch Reinigen der Frontplatte gesäu-
bert werden kann und eine entsprechend einwandfreie
Leuchtanzeige sichergestellt ist.
[0009] Dadurch, dass die Lichtdurchlässigkeitsberei-
che ellipsenförmig ausgebildet sind, wird eine entspre-
chend flache Ausrichtung der von den Signalgebern er-
zeugten Lichtsignalen erreicht.
[0010] Weiterhin ist vorteilhaft, dass die Frontplatte bis
auf die Lichtdurchlässigkeitsbereiche mit einer Lichtun-
durchlässigkeits- bzw. Abdunklungsschicht versehen ist.
Dadurch wird verhindert, dass Reflektionen durch die
Scheibe auftreten.
[0011] Die Frontscheibe kann aus Kunststoff gebildet
sein, was sie besonders leicht macht. Alternativ kann die
Frontplatte aus Sicherheitsglas gebildet sein, je nach den
örtlichen Anforderungen.
[0012] Weiterhin alternativ kann die Frontplatte aus
Metall gebildet sein, wobei die Lichtdurchlässigkeitsbe-
reiche Öffnungen in der Platte sind, in denen optische
Elemente insbesondere Linsen angeordnet sind.
[0013] Zum Halten der optischen Signalgeber ist vor-
teilhafterweise eine im Wesentlichen parallel zur Front-
platte verlaufende Halteplatte im zweiten Trägerrahmen
vorgesehen, die Ausnehmungen zur Aufnahme der Si-
gnalgeber aufweist. Dies schafft eine einfache Halte-
möglichkeit für die Signalgeber und eine einfache Mon-
tierbarkeit derselben.
[0014] Weiterhin ist vorteilhaft, dass in den Ausneh-
mungen in der Halteplatte Signalgeberhalter im Wesent-
lichen senkrecht eingesteckt sind, in denen sich jeweils
ein Signalgeber befindet.
[0015] Weiterhin ist vorteilhaft, dass an einem jeden
Signalgeberhalter eine optische Ablenkeinrichtung vor-
gesehen ist, die den vom Signalgeber ausgesendeten
Lichtstrahl in die entsprechende Richtung ablenkt. Da-
durch wird eine optimale Anpassung der ausgesendeten
Lichtstrahlen in die gewünschte Richtung ermöglicht und
können insbesondere Montageungenauigkeiten des an
der Tunneldecke befestigten Trägerrahmens ausgegli-
chen werden.
[0016] Vorteilhafterweise kann die optische Ablenk-
einrichtung als ein am LED-Halter angebrachtes verspie-
geltes integriertes Kunststoffteil ausgebildet sein.
[0017] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen. Darin zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht von schräg unten
auf eine Leuchtanzeigevorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Seitenansicht auf
die erfindungsgemäße Leuchtanzeigevorrich-
tung von Fig. 1, einschließlich deren Befesti-
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gung an einer Tunneldecke;

Fig. 3 die Einzelheit X von Fig. 2;

Fig. 4 die Ansicht gemäß Pfeil A von Fig. 3;

Fig. 5 eine lösbare Schwenkverbindung zwischen
dem ersten und dem zweiten Trägerrahmen;

Fig. 6 die Ausgestaltung eines zweiten Ver-
schlussmittels zum lösbaren Arretieren des
zweiten Trägerrahmens im ersten Trägerrah-
men in einer noch nicht eingerasteten Stellung,
und

Fig. 7 die Ansicht aus Fig. 6 in einer eingerasteten
Stellung.

[0018] In den Zeichnungen sind gleiche Elemente mit
den gleichen Bezugsziffern bezeichnet.
[0019] In Fig. 1 ist in perspektivischer Ansicht von
schräg unten eine erfindungsgemäße Leuchtanzeige-
vorrichtung 1 dargestellt. Die Leuchtanzeigevorrichtung
1 weist einen ersten Trägerrahmen 3 und einen zweiten
Trägerrahmen 5 auf. Der erste Trägerrahmen 3 ist mittels
üblicher Befestigungsmittel, z. B Schrauben 4 dauerhaft
an seinem Befestigungsort befestigbar, wobei als bevor-
zugte Befestigungsorte Tunneldecken und Decken von
geschlossenen Fahrbahnschächten wie beispielsweise
geschlossenen Brücken anzusehen sind. Grundsätzlich
kann die erfindungsgemäße Leuchtanzeigevorrichtung
auch in jeder anderen beliebigen Anordnung vorgesehen
sein.
[0020] Der erste Trägerrahmen 3 weist üblicher Weise
zwei in einem bestimmten Abstand zueinander angeord-
nete Winkelschienen 7 auf, die durch entsprechende
Querschienen 9 verbunden sind. Die Winkelschienen 7
und die Querschienen 9 bilden gemeinsam einen Auf-
nahmeraum, in dem der zweite Trägerrahmen 5 einge-
führt werden kann. Der zweite Trägerrahmen 5 ist von
ähnlicher Form wie der erste Trägerrahmen 3, wobei er
zur Aufnahme von elektro-optischen Signalgebern 13
(vgl. Fig. 2 bis 4) oder ähnlichen Einheiten geeignet ist.
[0021] Die Signalgeber 13 sind, wie aus Fig. 1 bis 3
ersichtlich, mit einer Frontplatte 14 abgedeckt, mit der
eine glatte im Wesentlichen ebene Außenfläche der
Leuchtanzeigevorrichtung 1 geschaffen wird. Im Bereich
der Signalgeber 13 sind in der Frontplatte 14 Lichtdurch-
lässigkeitsbereiche 16 vorgesehen, die vorzugsweise el-
lipsenförmig ausgebildet sind.
[0022] Wie aus Fig. 1 und 2 gut ersichtlich wird durch
die geschlossene Frontplatte 14 sowohl eine gute Ab-
kapselung der Signalgeber 13 erreicht, insbesondere
wenn eine Rückwand 11 den zweiten Trägerrahmen 5
bedeckt (vgl. Fig. 2) als auch eine glatte Reinigungsflä-
che geschaffen, die eine entsprechend einfache und
schnelle Reinigung der in Tunneln starker Verschmut-
zung ausgesetzten Leuchtanzeigevorrichtungen ermög-

licht.
[0023] Der erste und zweite Trägerrahmen 3, 5 sind
über erste Verbindungsmittel 15 und zweite Verbin-
dungsmittel 21 schwenkbar miteinander verbunden, wo-
bei die ersten Verbindungsmittel 15 näher unter Bezug-
nahme auf Fig. 5 und die zweiten Verbindungsmittel 21
näher unter Bezugnahme auf die Fig. 6 und 7 beschrie-
ben werden.
[0024] Aus Fig. 2 ist weiterhin die Montageanordnung
der erfindungsgemäßen Leuchtanzeigevorrichtung 1 an
einer Tunneldecke 2 ersichtlich, wobei die Leuchtanzei-
gevorrichtung 1 mittels entsprechender Schraubbolzen
4 in Zusammenwirkung mit den Winkelschienen 7 an der
Tunneldecke befestigt werden kann.
[0025] Wie aus den Fig. 2 bis 4 ersichtlich sind die
Signalgeber 13 in einer Halteplatte 18 gelagert. Wie wei-
terhin aus den Fig. 3 und 4 ersichtlich, können die elektro-
optischen Signalgeber 13 in Haltern 20 eingesteckt sein,
die wiederum in Öffnungen der Halteplatte 18 einge-
steckt sind. Die Halter 20 weisen ein integriertes Ablenk-
teil oder -elementl 22 auf, das verspiegelte Innenflächen
24 aufweist, zur Umlenkung des von dem Signalgeber
13 ausgesendeten Signallichtes. Wie aus Fig. 3 und 4
ersichtlich, kann die verspiegelte Fläche 24 einen Knick
aufweisen, wobei zur Anpassung an dem Umlenkwinkel
unterschiedliche Knickwinkel der verspiegelten Fläche
an unterschiedlichen Haltern 20 vorgesehen sein kön-
nen. Dies führt zu einer optimalen Einrichtung der erfin-
dungsgemäßen Leuchtanzeigevorrichtung am entspre-
chenden Einsatzort.
[0026] Die Frontplatte 14 ist ansonsten außer in den
Lichtdurchlässigkeitsbereichen 16 mit einer Lichtun-
durchlässigkeits- bzw. Abdeckschicht 30 versehen. Da-
durch wird vermieden, dass Streulicht von der Lichtan-
zeigevorrichtung 1 ausgesendet wird und damit das An-
zeigesignal, im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 als
Pfeil ausgebildet, undeutlich erkennbar wird. Zusätzlich
oder alternativ kann eine Abdeckschicht von außen auf
die Frontplatte 14 aufgebracht werden (nicht dargestellt),
wie beispielsweise bei Ausführungsform der Frontplatte
14 aus Sicherheitsglas, was eine Spiegelung von Schein-
werferlicht der Kraftfahrzeuge verhindert.
[0027] Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Fig.
5 bis 7 in denen die ersten Verbindungsmittel 15 und die
zweiten Verbindungsmittel 21 näher dargestellt sind.
[0028] Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt der Leuchtanzei-
gevorrichtung 1 mit den ersten Verbindungsmitteln 15.
Die Verbindungsmittel 15 setzen sich demnach aus zwei
an den Längsseiten des zweiten Trägerrahmens 5 an-
geordneten Haken 17 sowie zwei bolzenförmigen Ab-
schnitten 19, die am ersten Trägerrahmen 3 angeordnet
sind, zusammen. Die Haken 17 sind derart geformt, dass
sie die bolzenförmigen Abschnitte 19 derart tief umgrei-
fen, dass die Verbindung auch bei leichten Schwenkbe-
wegungen in Richtung der Öffnung des Hakens 17 be-
stehen bleibt. In Richtung der geschlossenen Seite des
Hakens 17 ausgeführte Schwenkbewegungen sind bis
über die Horizontale hinaus möglich, ohne dass ein Ver-
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lust der Verbindung auftritt. Aufgrund dieser Verbindung
können die beiden Trägerrahmen 3, 5 sowohl leicht mit-
einander verbunden als auch wieder voneinander gelöst
werden und liefern eine schwenkbare Verbindung, die
insgesamt dennoch einen sehr sicheren Umgang mit der
Leuchtanzeigevorrichtung 1 bei herabhängendem zwei-
ten Trägerrahmen 5 gewährleistet.
[0029] In Fig. 6 ist das gegenüberliegende Ende der
Leuchtanzeigevorrichtung 1 in einem Ausschnitt darge-
stellt, wobei zweite Verbindungsmittel 21 zum Arretieren
des zweiten Trägerrahmens 5 am ersten Trägerrahmen
3 im Detail dargestellt sind. Die zweiten Verbindungsmit-
tel 21 weisen zunächst mindestens einen am zweiten
Trägerrahmen 5 befestigten Bügel 23 auf, der auch als
Schwenkbügel ausgebildet sein kann. Der Bügel 23 weist
im Wesentlichen eine winkelige Form auf, wobei der län-
gere Schenkel 25 sich nach oben erstreckt und der kür-
zere Schenkel 27 sich im Wesentlichen horizontal er-
streckt und an seinem Ende drehbar oder fest am zweiten
Trägerrahmen 5 befestigt ist. Der längere Schenkel 25
weist an seinem freien Ende einen Endabschnitt oder
Kopf 29 auf, der ein spitz zulaufendes vorderes Ende 31
besitzt, in das eine erste, obere Kante 33 und eine zweite,
untere Kante 35 münden. Die untere Kante 35 ist im We-
sentlichen gerade und verläuft etwa 45° schräg zur Ver-
tikalen, während die obere Kante 33 eine abgerundete
Form aufweisen kann.
[0030] Im Bereich des Kopfes 29 ist außerdem ein
nach außen abstehender Bolzen 37 angeordnet. Dieser
Bolzen 37 verläuft beim Einführen des zweiten Träger-
rahmens 5 in den ersten Trägerrahmen 3 in einem Schlitz
39, der in einem vertikalen Winkelschenkel des ersten
Trägerrahmens 3 ausgebildet ist und sich im Wesentli-
chen senkrecht in diesem erstreckt. Zur Arretierung des
Bügels 23 sind am ersten Trägerrahmen 3 eine erste
Rasteinrichtung 41 und eine zweite Rasteinrichtung 43
angeordnet. Jede der beiden Rasteinrichtungen 41, 43
alleine genommen würde bereits für eine lösbare Arre-
tierung des zweiten Trägerrahmens 5 am ersten Träger-
rahmen 3 ausreichen, allerdings ergeben sich durch die
kombinierte Verbindung der beiden Mechanismen zu-
sätzliche Vorteile bei der Bedienung und hinsichtlich Si-
cherheitsaspekten.
[0031] Die erste Rasteinrichtung 41 ist als federunter-
stützter Sperrhaken 45 ausgebildet, der eine im Wesent-
lichen V-förmige und um 90° gekippte Aussparung 47
aufweist. Bei der Einführung des Bolzens 37 in den
Schlitz 39 wird der Bolzen 37 gleichzeitig in die Ausspa-
rung 47 eingeführt, und der Sperrhaken 45 macht ent-
sprechend der gekippten V-Form der Aussparung 47 ei-
ne seitliche Ausgleichsbewegung. Sobald der Bolzen 37
die Spitze des "V" überschritten hat, wird er dadurch am
Rücklauf gehindert, dass der federunterstützte Sperrha-
ken 45 wieder in seine Ausgangsstellung zurückschwingt
und der Bolzen 37 durch den Steg 49 der V-förmigen
Aussparung 47 an einer weiteren Bewegung nach unten
gehindert wird. Der Steg 49 weist dabei vorzugsweise
eine waagerechte Kante auf, damit der Bolzen 37 sicher

auf ihm liegen kann.
[0032] Als zweite Rasteinrichtung 43 kann eine in
Querrichtung des ersten Trägerrahmens 3 verlaufende
bewegbare Rolle 51 vorgesehen sein, die an ihren äu-
ßeren Enden über zwei Bolzen 53, die in zwei Langlö-
chern 55 geführt werden, im ersten Trägerrahmen 3 in-
tegriert ist. Die Langlöcher 55 verlaufen dabei unter ca.
45° zur Vertikalen, so dass eine schräge geführte Auf-
wärts- und Abwärtsbewegung der Rolle 51 ermöglicht
wird.
[0033] Beim Einführen des zweiten Trägerrahmens 5
in den ersten Trägerrahmen 3 wird der Bolzen 37 des
Bügels 23 im Schlitz 39 geführt, und somit vollzieht auch
der Kopf 29 des Bügels 23 eine definierte Aufwärtsbe-
wegung. Bei dieser Aufwärtsbewegung gelangt die obe-
re Kante 33 des Kopfes 29 in Kontakt mit der Rolle 51
und schiebt diese entlang der Langlöcher 55 seitlich
schräg nach oben, bis das vordere spitze Ende 31 des
Kopfes 29 sich über der Höhe der Längsachse der Rolle
51 befindet. Die Rolle 51 gleitet daraufhin wieder in den
Langlöchern 55 schräg nach unten in den Ausgangszu-
stand, und wenn der Monteur den zweiten Trägerrahmen
5 loslässt, legt sich die schräge untere Kante 35 des Kop-
fes 29 von oben auf die Rolle 51 ab und wird durch diese
an einer nach unten gerichteten Bewegung gehindert.
[0034] Bei diesem in Fig. 7 dargestellten eingerasteten
Zustand befindet sich der Bügel 23 in einer höheren Po-
sition als im eingerasteten Zustand bezüglich des Sperr-
hakens 45. Somit kann das Lösen des zweiten Träger-
rahmens 5 aus dem ersten Trägerrahmen 3 auf beson-
ders einfache Weise dadurch erfolgen, dass der Monteur
die Rolle 51 nach schräg oben schiebt, wodurch das spit-
ze Ende 31 des Bügels 23 frei wird und der Bügel 23
somit nach unten fällt, bis der Bolzen 37 durch den Steg
49 des Sperrhakens 45 aufgehalten wird. Aus dieser
Stellung gelingt es leicht, durch Betätigen der Sperrha-
ken 45 den Bügel 23 vollständig zu entriegeln und den
zweiten Trägerrahmen 5 in eine herabhängende Stellung
zu bewegen. In dieser Stellung können Reparaturen oder
Austauscharbeiten besonders einfach durchgeführt wer-
den.
[0035] Die doppelte Rasteinrichtung 41, 43 dient also
neben der größeren Sicherheit außerdem zur einfachen
und sicheren Aufhebung der Arretierverbindung zwi-
schen zweitem Trägerrahmen 5 und erstem Trägerrah-
men 3. Um die Entriegelung des zweiten Trägerrahmens
5 durch Vibration zu verhindern und außerdem das Ab-
wärtsgleiten der Rolle 51 in den Langlöchern 55 zu för-
dern, kann zusätzlich eine Blattfeder (nicht dargestellt)
zwischen der Rolle 51 und der entsprechenden Quer-
schiene 9 des ersten Trägerrahmens 3 angeordnet sein,
die die Rolle 51 nach unten drückt.
[0036] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das dar-
gestellte Ausführungsbeispiel beschränkt. Im Rahmen
der Erfindung sind Abwandlungen möglich. So ist klar,
dass das erfindungsgemäße Prinzip auch mit hiervon ab-
weichenden geometrischen Ausgestaltungen verwirk-
licht werden kann. Weiterhin können auch andere Ver-
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bindungsmittel zwischen Rolle 51 und erstem Trägerrah-
men 3 gewählt werden, und auch die geometrische Aus-
gestaltung des Sperrhakens 45 und des Bügels 23 ist
nicht auf die dargestellte Ausführungsform festgelegt.
[0037] Auch können die Signalgeber 13 schräg im ent-
sprechenden Ausfallwinkel des Signallichtes angeordnet
sein, sodass eine Umlenkung des Lichtes, wie in Fig. 3
und 4 gezeigt, entbehrlich ist.
[0038] Mit der erfindungsgemäßen Leuchtanzeigevor-
richtung gelingt es somit nicht nur, ohne großen Aufwand
in jeder beliebigen räumlichen Orientierung eine einfa-
che Aufstellung und Reparatur von Einzelteilen sowie
einen schnellen Austausch von Teilen zu ermöglichen,
sondern auch eine einfache und schnelle Reinigung der
Frontplatte zu ermöglichen, um eine optimale Arbeits-
weise der Leuchtanzeigevorrichtung sicherzustellen.

Patentansprüche

1. Leuchtanzeigevorrichtung (1) für die Anzeige von Si-
gnalen in Tunnels oder dergleichen, mit einem er-
sten Trägerrahmen (3), der zur Befestigung an einer
Tunneldecke (2) geeignet ist, einem zweiten Träger-
rahmen (5), der zur Aufnahme einer Mehrzahl von
elektro-optischen Signalgebern (13), insbesondere
LEDs dient, die so angeordnet sind, dass sie wenig-
stens ein bestimmtes Signalbild erzeugen können,
wobei das Licht im Wesentlichen parallel bzw. leicht
geneigt zur Fahrbahn des Tunnels in Richtung an-
kommender Fahrzeuge ausgesendet wird, dadurch
gekennzeichnet, dass eine geschlossene Front-
platte (14) am zweiten Trägerrahmen (5) vorgese-
hen ist, die entsprechend den Signalgebern (13)
Lichtdurchlässigkeitsbereiche (16) aufweist.

2. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtdurchlässig-
keitsbereiche (16) ellipsenförmig ausgebildet sind.

3. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frontplatte
(14) bis auf die Lichtdurchlässigkeitsbereiche (16)
mit einer Lichtundurchlässigkeitsschicht 16 bzw. Ab-
deckschicht versehen ist.

4. Leuchtanzeigevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Frontplatte (14) aus Kunststoff gebildet ist.

5. Leuchtanzeigevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Front-
platte (14) aus Sicherheitsglas gebildet ist.

6. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Frontplatte (14)
aus Metall gebildet ist, wobei die Lichtdurchlässig-
keitsbereiche (16) Öffnungen der Platte sind, in de-

nen optische Elemente, insbesondere Linsen ange-
ordnet sind.

7. Leuchtanzeigevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine
im Wesentlichen parallel zur Frontplatte (14) verlau-
fende Halteplatte (18) im zweiten Trägerrahmen (5)
vorgesehen ist, die Ausnehmungen zur Aufnahme
der Signalgeber (13) aufweist.

8. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Ausnehmun-
gen der Halteplatte (18) Signalgeberhalter (20) im
Wesentlichen senkrecht eingesteckt sind, in denen
sich jeweils ein Signalgeber 13 befindet.

9. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an einem jeden Si-
gnalgeberhalter (20) eine optische Ablenkeinrich-
tung (22) vorgesehen ist, die den vom Signalgeber
(13) ausgesendeten Lichtstrahl in die entsprechen-
de Richtung ablenkt.

10. Leuchtanzeigevorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die optische Ablen-
keinrichtung (22) als ein am LED-Halter (20) ange-
brachtes verspiegeltes integriertes Kunststoffteil
ausgebildet ist.
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